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Die Einführung der elektronischen Lohnsteu-
erkarte – Was ändert sich für die Arbeitgeber?

Im Rahmen des Lohnsteuerab-
zugsverfahrens behält der Arbeit-
geber die Lohnsteuer bei jeder
Lohnzahlung vom Bruttoarbeits-
lohn seiner Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ein und führt
sie an das Finanzamt ab. Der Ar-
beitgeber benötigt dazu jedoch
spezielle Informationen von seinen
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern (sogenannte Lohnsteuer-
abzugsmerkmale). Erst diese Da-
ten ermöglichen es ihm, den
korrekten, individuellen Lohnsteu-
erbetrag des Arbeitnehmers vom
Bruttoarbeitslohn abzuziehen und
an die Finanzverwaltung zu über-
weisen. An diesem grundlegenden
Ablauf wird sich auch in Zukunft
nichts ändern.

Was sich aber nun ändern wird,
ist die Form der Informationsüber-
mittlung. Als Informationsträger
der Lohnsteuerabzugsmerkmale
diente seit nunmehr 85 Jahren die
Lohnsteuerkarte aus Papier. Jedes
Jahr aufs Neue erhielt jede Arbeit-
nehmerin bzw. jeder Arbeitnehmer
seine persönliche Lohnsteuerkarte
von der Gemeindeverwaltung und
gab sie anschließend an seinen
Arbeitgeber weiter. Abgesehen von
möglichen Ermäßigungsanträgen
oder anderen Ergänzungen war für
die Arbeitnehmerin bzw. den Ar-
beitnehmer die Sache damit erst
einmal wieder erledigt.

Nachhaltige Entlastung für
die öffentliche Verwaltung
und Wirtschaft

Der Verwaltungsaufwand, der sich
hinter diesem kleinen DIN A5-
Kärtchen verbarg, war sowohl für

  1 Da es von Land zu Land strukturelle und organisatorische Unterschiede gibt, wird an dieser Stelle der Herstellungsprozess exemplarisch
für das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) dargestellt.

  2 Dieser Wert enthält auch eine Reserve, die von Land zu Land unterschiedlich hoch ist.

die öffentliche Verwaltung als auch
für die Wirtschaft relativ hoch. Nur
wenigen Bürgern dürfte bekannt
sein, wie aufwendig z.B. die Her-
stellung der Lohnsteuerkarte war
und welcher Verwaltungsaufwand
damit verbunden war.

Im Allgemeinen sah dieses jährli-
che Prozedere1 wie folgt aus:
Zunächst musste ermittelt werden,
wie viele Lohnsteuerkarten benö-
tigt werden. Dazu wiesen die Ob-
erfinanzdirektionen (OFDen) die
Gemeinden an, ihren Bedarf an
Lohnsteuerkarten zu melden. Die
Gemeinden meldeten die Zahlen
über die zuständigen Finanzämter
an die OFDen. Diese stellten an-
schließend eine Bedarfsliste zu-
sammen. Im Jahr 2009 ist in den
Ländern insgesamt ein Bedarf von
etwa 64 Mio. Lohnsteuerkarten
angefallen.2 Von NRW aus wurde
für das gesamte Bundesgebiet
über ein formalisiertes Ausschrei-
bungsverfahren die Beschaffung
des benötigten Kartons in die
Wege geleitet – immerhin 380
Tonnen Pappkarton für das Jahr
2009. Von dem ausgewählten zen-
tralen Hersteller der Lohnsteuer-
kartenrohlinge konnten die OFDen
der Länder ihren gemeldeten Be-
darf abrufen. Bestimmte Anforde-
rungen an die Lohnsteuerkarten,
wie z.B. Gewicht, Farbe oder ein
Wasserzeichen, wurden nach Prü-
fung der Bundesvordruckkommis-
sion durch ein Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen
bekannt gegeben.

Nun mussten die Rohlinge noch
bedruckt werden, was in zwei
Schritten erfolgte und von jedem

Land selbst umgesetzt wurde.
Zunächst wurde auf die Rohlinge
das amtliche Vordruckmuster auf-
gedruckt sowie optional einige all-
gemeine Informationen, z. B. die
Bezeichnung der Gemeinde, der
amtliche Gemeindeschlüssel und
die Bezeichnung des Finanzamts.
Für diesen ersten Druck beauftrag-
te jedes Land eine nach einem
formalisierten Ausschreibungsver-
fahren ausgewählte Druckerei. In
einem zweiten Druckverfahren
wurden anschließend in den Ge-
meinden oder deren kommunalen
Rechenzentren die personenbezo-
genen Daten der Arbeitnehmer
aufgedruckt (z. B. Name, Adresse,
Identifikationsnummer, Steuer-
klasse). Damit die Gemeinden
auch die Pauschbeträge für behin-
derte Menschen und Hinterbliebe-
ne eintragen konnten, wurden die-
se Daten von der Finanzverwaltung
zur Verfügung gestellt. Über die
ausgestellten Lohnsteuerkarten
haben die Gemeinden entspre-
chende Verzeichnisse geführt.
Anschließend erfolgte die Zustel-
lung an die Bürger, die die Karte
stets an den jeweiligen Arbeitge-
ber weitergegeben haben.

Es handelte sich dabei unbestrit-
ten um einen langen und auf-
wendigen Weg, um einzelne Ar-
beitnehmerinformationen von der
Finanzverwaltung an die Arbeitge-
ber zu übermitteln. Diese Art der
Informationsübertragung wird nun
nachhaltig geändert und wird zu-
künftig auf elektronischem Wege
erfolgen.

Der geschilderte organisatorische
Aufwand, der mit der Lohnsteuer-



AWV-Informationen 5/2010 5

karte in Verbindung stand, wird
nach Einführung des elektronischen
Verfahrens entfallen. Gegenüber
der bisherigen Verwendung einer
Lohnsteuerkarte hat die neue elek-
tronische Lohnsteuerkarte damit
viele Vorteile, auch für die Arbeit-
geber. Denn für die Arbeitgeber
wird in Zukunft die bisher jährlich
erfolgende Erfassung, Verwaltung
und Vernichtung der Lohnsteuer-
karten sowie die oftmals notwen-
dige Erinnerung zur Abgabe der
Lohnsteuerkarte nicht mehr erfor-
derlich sein. Für die Arbeitgeber
sind dann die Elektronischen Lohn-
SteuerAbzugsMerkmale (ELStAM)
verbindlich, die sie von der Finanz-
verwaltung über eine Datenbank
bereit gestellt bekommen.

Sechs Fragen und Antworten
zum neuen elektronischen
Verfahren

Mit der Einführung des elektroni-
schen Verfahrens ergeben sich
zwangsläufig viele Fragen. Einige
zentrale Fragen, die insbesondere
bereits jetzt im Vorfeld der Um-
stellung auftreten können, sollen
in diesem Beitrag aufgegriffen und
beantwortet werden.

1. Was ist beim zukünftigen Ver-
fahren zu beachten?

Die Umstellung auf das elektroni-
sche Verfahren erfolgt in mehre-
ren Schritten.

Im Herbst 2009 wurde für jede
Arbeitnehmerin bzw. jeden Arbeit-
nehmer letztmalig eine Lohnsteu-
erkarte für das Jahr 2010 ausge-
stellt. Diese behält für den Über-
gangszeitraum ab dem Jahr 2011
bis zur erstmaligen Anwendung
der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale ihre Gültigkeit. Die
auf der Lohnsteuerkarte 2010
enthaltenen Eintragungen sind
vom Arbeitgeber einmalig auch für
den Lohnsteuerabzug im Jahr
2011 zugrunde zu legen. Einträ-
ge und Freibeträge, die über das
Jahr 2011 hinaus Gültigkeit ha-
ben, müssen nach Einführung des

elektronischen Verfahrens durch
den Arbeitnehmer erneut beim
zuständigen Finanzamt beantragt
werden.

Im Falle eines Arbeitgeberwech-
sels im Jahr 2011 muss der Ar-
beitgeber seiner Arbeitnehmerin
bzw. seinem Arbeitnehmer die
Lohnsteuerkarte wieder aushändi-
gen. Der Arbeitgeber darf die
Lohnsteuerkarte 2010 daher nicht
– wie sonst üblich – nach Ablauf
des Jahres 2010 vernichten, son-
dern muss die Lohnsteuerkarte
noch bis zur erstmaligen Anwen-
dung des elektronischen Verfah-
rens aufbewahren.

2. Wer ist für das neue Verfahren
zuständig?

Die bisherigen Zuständigkeiten
werden im Zuge der Einführung
des elektronischen Verfahrens neu
organisiert. Ab dem Jahr 2011
wechselt die Zuständigkeit für die
Änderung der Lohnsteuerabzugs-
merkmale (z. B. Steuerklassen-
wechsel, Eintragung von Kinder-
freibeträgen und anderen Frei-
beträgen) von den Meldebehörden
auf die Finanzämter.

Für das Jahr 2010 ist Folgendes
noch zu beachten: Die Finanzäm-
ter werden bereits im Jahr 2010
zuständig, falls die Änderungen
den Lohnsteuerabzug 2011 be-
treffen.

3. Was ist im Jahr 2011 (Über-
gangszeitraum) zu beachten?

Wenn ein Arbeitnehmer im Jahr
2011 erstmalig eine Lohnsteuer-
karte benötigt, stellt das zustän-
dige Finanzamt anstelle einer
Lohnsteuerkarte eine Ersatzbe-
scheinigung aus. Diese wird wie
eine Lohnsteuerkarte behandelt,
das heißt, sie darf ebenfalls erst
nach Einführung des elektroni-
schen Verfahrens vernichtet werden.

Von der Ausstellung einer Ersatz-
bescheinigung kann abgesehen
werden, wenn es sich um ledige
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer handelt, die im Jahr 2011
ein Ausbildungsverhältnis als ers-
tes Dienstverhältnis beginnen.
Hier kann der Arbeitgeber die
Steuerklasse I unterstellen, wenn
der Arbeitnehmer seine steuerli-
che Identifikationsnummer (IdNr),
sein Geburtsdatum sowie die Re-
ligionszugehörigkeit mitteilt und
gleichzeitig schriftlich bestätigt,
dass es sich um das erste Dienst-
verhältnis handelt. Der Arbeitge-
ber ist verpflichtet, die Erklärung
des Arbeitnehmers bis zum Ablauf
des Kalenderjahres als Beleg zum
Lohnkonto aufzubewahren.

4. Wann beginnt die praktische
Umsetzung des neuen Verfahrens?

Um eine möglichst reibungslose
Umsetzung gewährleisten zu kön-
nen, soll das neue Verfahren ab
Mitte des Jahres 2011 mit aus-
gewählten Arbeitgebern im Pilot-
betrieb getestet werden.

Nach den derzeitigen Planungen
ist es dann im Jahr 2012 soweit:
Das neue elektronische Verfahren
beginnt seinen Echtbetrieb. Ab
diesem Zeitpunkt werden die An-
gaben der bisherigen Vorderseite
der Lohnsteuerkarte (Steuerklasse,
Kinder, Freibeträge und Religions-
zugehörigkeit) in einer Datenbank
der Finanzverwaltung zum elektro-
nischen Abruf für die Arbeitgeber
bereitgestellt und künftig als Elek-
tronische LohnSteuerAbzugsMerk-
male (ELStAM) bezeichnet (Abbil-
dung 1, S. 6).

Die bisherige Lohnsteuerkarte hat
dann ausgedient.

5. Wie erfolgt die Anwendung des
elektronischen Verfahrens durch
den Arbeitgeber?

Die Kommunikation zwischen dem
Arbeitgeber und der Finanzverwal-
tung wird entweder durch die
Buchhaltungssoftware oder über
das ElsterOnline-Portal erfolgen.

Für den Arbeitgeber bzw. den ent-
sprechenden Dienstleister (Steu-
erberater etc.) ist der Abruf der
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ELStAM für seine Arbeitnehmer
erst nach einer Registrierung bei
der Finanzverwaltung möglich.
Diese erfolgt im Internet über das
ElsterOnline-Portal unter www.
elsteronline.de. Bei den meisten
Arbeitgebern besteht eine solche
Registrierung bereits, da dieser
Weg für die Übermittlung von Lohn-
steuerbescheinigungen bereits
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Werden diese Tätigkeiten durch
einen Vertreter der steuerberaten-
den Berufe oder einen Dienstlei-
ster übernommen, erfolgt der Ab-
ruf über dessen Registrierung. In
diesen Fällen ist eine Registrie-
rung des Arbeitgebers nicht erfor-
derlich.

Für den elektronischen Abruf der
ELStAM müssen Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer ihrem
Arbeitgeber nur noch ihr Geburts-
datum und die IdNr mitteilen so-
wie die Auskunft geben, ob es sich
um das Haupt- oder um ein Ne-
benarbeitsverhältnis handelt. Hat
das Arbeitsverhältnis auch schon
im Jahr 2010 oder 2011 bestan-
den, liegen dem Arbeitgeber die-
se Informationen bereits vor, da sie
auf der Lohnsteuerkarte des Jah-
res 2010 oder auf der Ersatzbe-

scheinigung des Jahres 2011 auf-
gedruckt sind.

Nach dem derzeitigen Stand soll
der Arbeitgeber die ELStAM in der
Lohnabrechnung ausweisen. Die
Verpflichtung seitens des Arbeit-
gebers, dem Arbeitnehmer unver-
züglich einen Ausdruck der Lohn-
abrechnung mit den übermittelten
ELStAM auszuhändigen oder elek-

tronisch bereitzustellen, ist noch
nicht abschließend geklärt.

6. Was muss der Arbeitgeber bei
der Datenübermittlung über die
ELStAM-Datenbank beachten?

Die ELStAM der Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer sind so-
lange gültig, bis deren Änderung
dem Arbeitgeber angezeigt wird.
Geänderte Daten der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer wer-
den dem Arbeitgeber über eine
Änderungsliste aus der ELStAM-
Datenbank elektronisch bereitge-
stellt. Er ist verpflichtet, diese mo-
natlich einmal abzurufen. Kommt
der Arbeitgeber seiner Pflicht zum
Abruf der Änderungsliste nicht
nach, wird der Abruf angemahnt.

Bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ist der Arbeitgeber ver-

pflichtet, sich für den betreffen-
den Arbeitnehmer aus der
ELStAM-Datenbank abzumelden.

Die Übermittlung und Speiche-
rung der Lohnsteuerdaten in der
ELStAM-Datenbank erfolgt auf
Grundlage des § 39e Einkommen-
steuergesetz sowie des § 139b
Abgabenordnung. Nur die aktuel-
len Arbeitgeber sind zum Abruf der
ELStAM berechtigt. Mit Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ent-
fällt diese Berechtigung.

Für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer besteht die Möglich-
keit, auf Antrag bei ihrem zustän-
digen Finanzamt konkrete Arbeit-
geber für den Abruf ihrer ELStAM
zu benennen oder auszuschließen
(Positivliste/Teilsperrung/Vollsper-
rung). Hat ein Arbeitgeber auf-
grund einer Sperrung jedoch kei-
ne Berechtigung für den Abruf der
Daten seines Arbeitnehmers, ist er
verpflichtet, den Arbeitslohn nach
Steuerklasse VI zu besteuern.

Welche ELStAM zur Übermittlung
gespeichert sind und welcher Ar-
beitgeber sie in den letzten zwei
Jahren abgerufen hat, können die
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer jederzeit über das Elster-
Online-Portal einsehen. Dazu ist
eine Authentifizierung unter Ver-
wendung der IdNr im ElsterOnli-
ne-Portal notwendig.

Nach Einführung des elektroni-
schen Verfahrens können sich die
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer künftig auch bei ihrem zu-
ständigen Finanzamt per Antrag
über ihre bei der Finanzverwaltung
gespeicherten ELStAM erkundigen.

Ausführliche Informationen über das
neue Verfahren sind ab Ende September
2010 unter: www.elster.de abrufbar.

Uwe Grande ist der Projektleiter des
Kommunikationsprojekts zur Einführung
der Elektronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmale.

Dr. Thomas Duve ist Verwaltungswissen-
schaftler und bei der AWV als Fachrefe-
rent für Verwaltungsvereinfachung tätig.

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung des elektronischen Verfahrens.


